
TOP 7. Änderung der Friedhofsgebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Hr. Walter Mayer (Bestatter) hat uns bekanntgegeben, dass wir für die Totengräber/Exhumierung die Preise anpassen 

sollen. Fr. Sandra Habenschuss hat dazu eine Erhebung bei verschiedenen Gemeinden gemacht. 

Vorschlag wäre, dass wir für die Urnen/Kindergräber bzw. Exhumierung einer Urne einen Betrag zwischen 170,00-200,00 

Euro einheben, es soll auch eine Anpassung bei den Mauer-Rand- und Reihengräber bzw. Exhumierung  gemacht werden. 

Die letzte Anpassung der Totengräbergebühren bzw. Leichenhallengebühr war am 23.05.2014. (Totengräbergebühren: 

380,00 Euro auf 450,00 Euro und 100,00 Euro auf 130,00 Euro; Leichenhallengebühr: 45,00 Euro auf 60,00 Euro) 

Weiters wurde auch von der Gebarungsprüfung am 13.03.2023 bekanntgegeben, dass die Tarife in diesem Bereich 

angehoben werden müssen.  

 

Berechnung lt. Indexrechner:  

Totengräbergebühren für Mauer, Rand- und Reihengräber und Exhumierung eines Sarges 

 

Vorschlag Gemeindevorstand: 570,00 Euro 

 

Totengräbergebühren für Urnennischen/Kindergräber Urnen-Wandgräber und Urnenstelen 

 

Vorschlag Gemeindevorstand: 170,00 Euro 

  



Benützung Leichenhallengebühr 

 

Vorschlag Gemeindevorstand: 80,00 Euro 



 





 

  


